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für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Ist 
jemand dagegen? – Enthält sich jemand? – Damit ist 
die Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen.  

Ich rufe auf:  

24 Zweites Gesetz zur Änderung des Landesbe-
amtengesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/8026 – Neudruck 

erste Lesung 

Herr Minister Herbert Reul hat seine Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 5). Eine 
weitere Aussprache ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksa-
che 18/8026 – Neudruck – an den Innenausschuss – 
federführend –, an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie an den Unterausschuss Personal des 
Haushalts- und Finanzausschusses. Ist jemand ge-
gen die Überweisungsempfehlung? – Möchte sich je-
mand enthalten? – Damit ist die Überweisungs-
empfehlung einstimmig angenommen.  

Ich rufe auf: 

25 Entwurf einer Vierten Verordnung zur Ände-
rung der Landesjagdzeitenverordnung 

Vorlage 18/2218 

Drucksache 18/7951 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz,  
Landwirtschaft, Forsten und 
ländliche Räume 
Drucksache 18/8143 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt sollen zu 
Protokoll gegeben werden (siehe Anlage 6).  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz, Landwirt-
schaft, Forsten und ländliche Räume empfiehlt in 
Drucksache 18/8143, dem Entwurf einer Vierten Ver-
ordnung zur Änderung der Landesjagdzeitenverord-
nung Vorlage 18/2218 unverändert zuzustimmen. 
Wir kommen daher zur Abstimmung über das Einver-
nehmen zur Vorlage 18/2218 unmittelbar und nicht 
über die Beschlussempfehlung. Wer stimmt für das 
Herstellen des Einvernehmens zur Vorlage 18/2218? – 
Das sind, wie unschwer zu erkennen, alle Fraktio-
nen. Der Form halber muss ich die Gegenprobe ma-
chen. – Enthaltungen? – Das ist beides nicht der Fall. 

Das Einvernehmen zum Entwurf der Verordnung 
Vorlage 18/2218 ist einstimmig hergestellt.  

Ich rufe auf: 

26 Digitale Kompetenz von Seniorinnen und Se-
nioren stärken – Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben im Alter sichern! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 18/8123 

Eine Aussprache hierzu ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
18/8123 an den Ausschuss für Umwelt, Natur- und 
Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Forsten und 
ländliche Räume – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung soll nach Vor-
lage einer Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses erfolgen. Ist jemand dagegen? – 
Möchte sich jemand enthalten? – Beides ist nicht der 
Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung ein-
stimmig angenommen.  

Ich rufe auf: 

27 „Incels, Alpha-Males & Pick-Up Artists“ – Frauen- 
und demokratiefeindliche Trends ernstnehmen, 
Frauen- und Mädchenhass im Netz bekämpfen. 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 18/8128 

Eine Aussprache hierzu ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
18/8128 an den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen – federführend –, an den Ausschuss für 
Schule und Bildung sowie an den Ausschuss für Kul-
tur und Medien. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung soll nach Vorlage einer Beschlussempfeh-
lung des federführenden Ausschusses erfolgen. Ist je-
mand dagegen? – Möchte sich jemand enthalten? – 
Beide Male ist das nicht der Fall. Damit ist die Über-
weisungsempfehlung einstimmig angenommen.  

Wir kommen zu: 

28 Endlich vom guten Beispiel lernen: Gemeinde-
schwesterPlus zur Bekämpfung von Einsam-
keit etablieren 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 18/8129 
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Anlage 5 

Zu TOP 24 – „Zweites Gesetz zur Änderung 
des Landesbeamtengesetzes“ – zu Protokoll 
gegebene Rede 

Herbert Reul, Minister des Innern:  

An Altersgrenzen zu arbeiten, ist – wenn es um 
eine Anpassung nach oben geht – in der Regel 
politisch nicht besonders beliebt. Das ist mir schon 
klar – und deswegen kann ich auch die Aktivität 
der Opposition bei dem Thema gut verstehen. 

Politik ist aber nicht „Wünsch Dir was“, sondern 
muss Probleme benennen, realistische Lösungen 
anbieten – und kann nicht jedem alles verspre-
chen. Auf die leichte Schulter nimmt das Thema 
jedenfalls niemand. 

Schon seit Monaten sind wir – unter anderem mit 
den Verbänden – bezüglich der Gesetzesände-
rung in intensiven Diskussionen. Und ich finde, da-
bei konnten wir einiges erreichen – das sollte man 
ganz nüchtern auch zur Kenntnis nehmen. 

Erstens: Wie von allen gefordert, ist die bisher im 
Gesetz vorhandene Stichtagsregelung ganz weg-
gefallen. Der Tätigkeitsort am Tag des Erreichens 
der Altersgrenze ist zukünftig also nicht mehr rele-
vant. 

Zweitens: Wie von allen gefordert, werden zukünf-
tig alle feuerwehrtechnischen Beamtinnen und 
Beamten einer besonderen Altersgrenze unterfal-
len. 

Drittens: Das neue Gesetz ist – wie von allen ge-
fordert – bürokratiearm, sprich: relativ übersicht-
lich. Dafür muss ein Gesetz – zum Beispiel mit 
Blick auf die vielfältigen Tätigkeiten in der Feuer-
wehrwelt – bis zu einem gewissen Grad generali-
sieren. 

Und ja, viertens schlagen wir vor, auch die beson-
dere Altersgrenze moderat anzuheben. Das ist bei 
einem Arbeitsmarkt mit immer weniger Bewerbe-
rinnen und Bewerbern, die aber die gleichen oder 
sogar mehr Aufgaben erfüllen müssen, nicht zu 
vermeiden. 

Denn: Wir brauchen beim Brand- und Katastro-
phenschutz jede Frau und jeden Mann, die oder 
der qualifiziert, engagiert, fähig und willig ist. 

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich weiß, 
was viele Feuerwehrleute leisten – und wie an-
strengend das für Körper und Geist ist. Deswegen 
gibt es ja auch eine besondere Altersgrenze für 
die Feuerwehr.  

Nur ist Feuerwehrdienst nicht gleich Feuerwehr-
dienst. Die Welt der verschiedenen Laufbahngrup-
pen sieht schon unterschiedlich aus. 

Das heißt konkret: Feuerwehrbeamten, die auch 
Verwaltungstätigkeiten ausüben – wir reden da 
über den gehobenen und höheren Dienst, das 
sind nur rund 16 Prozent – gehen mit der Vollen-
dung des 62. Lebensjahres. 

Die allermeisten Feuerwehrleute – das sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im mittleren 
Dienst, rund 84 Prozent – würden der Feuerwehr-
familie ein Jahr länger erhalten bleiben. Konkret: 
Bis 61. 

Übrigens: In vielen anderen Bundesländern – 
auch unter SPD-Führung – gibt es heute schon 
ähnliche Altersgrenzen. 

Und wer jetzt glaubt, es wäre doch viel fairer, die 
Altersgrenzen an die Einsatzdienstzeiten zu kop-
peln, dem kann ich nur sagen: So einfach, wie das 
in der Theorie klingt, ist es nicht, eine solche Sys-
tematik einzuführen. Meine Fachleute sagen mir, 
dass man da mit rechtlichen Problemen zu kämp-
fen hat – das fängt schon bei der rechtssicheren 
Definition an und geht mit ganz praktischen Prob-
lemen weiter –, weil dann ja die Einsatzdienstzei-
ten rückwirkend über Jahrzehnte rekonstruiert 
werden müssten. 

Mit einer umfangreichen Übergangsvorschrift für 
die Jahrgänge 1966 bis 1970 ermöglichen wir 
aber einen geregelten Übergang und berücksich-
tigen zudem begonnene Altersteilzeiten. 

Wir können auch bei der Feuerwehr vor dem de-
mografischen Wandel nicht die Augen verschlie-
ßen und müssen das Thema „Altersgrenze“ ange-
hen. 

Mit Blick auf den Respekt und die Anerkennung, 
die Feuerwehrleute verdienen, und auch unter Be-
rücksichtigung der körperlichen und geistigen An-
forderungen dieses Berufs haben wir nun eine 
gute Lösung auf dem Tisch. 

Übrigens: Alles andere ist – glaube ich – auch 
nicht mehr erklärbar. Schließlich arbeiten auch die 
Kollegen in den Werksfeuerwehren – auch in 
NRW – heute sogar schon bis 67. 

Und auch viele der ebenfalls belasteten Blaulicht-
Berufsgruppen – wie Rettungssanitäter oder Kran-
kenpflegerinnen – arbeiten im Regelfall bis 67 
Jahre. 
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